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Unterrichtung

durch den Bundesrat

Gesetz zur Bereinigung von steuerlichen Vorschriften
(Steuerbereinigungsgesetz 1999 – StBereinG 1999)
– Drucksachen 14/1655, 14/2035, 14/2048 –

hier: Anrufung des Vermittlungsausschusses

Der Bundesrat hat in seiner 745. Sitzung am 26. Novem-
ber 1999 beschlossen, zu dem vom Deutschen Bundestag
am 12. November 1999 verabschiedeten Gesetz zu
verlangen, dass der Vermittlungsausschuss gemäß Arti-
kel 77 Abs. 2 des Grundgesetzes aus folgendem Grund
einberufen wird:

Zu Artikel 1 Nr. 6, 10, 15a und 30 Buchstabe f

In Artikel 1 sind die Nummern 6, 10, 15a und 30 Buch-
stabe f zu streichen.

Begründung

Die Besteuerung von Erträgen aus Kapitallebensversi-
cherungen führt – entgegen der Gesetzesbegründung –
weder zu einer Angleichung der steuerlichen Rahmenbe-
dingungen der privaten Altersvorsorge, noch leistet die
Neuregelung einen Beitrag zur Steuervereinfachung.

Die geltende steuerliche Behandlung der privaten
Altersvorsorge (z. B. Kapitallebensversicherung, Privat-
rente, AS-Fonds, Sparguthaben) ist von einer Vielzahl
spezifischer Besonderheiten und partieller Begünstigun-
gen gekennzeichnet. Punktuelle Korrekturen sind daher
nicht geeignet, die steuerliche Gleichbehandlung herzu-

stellen; sie führen allenfalls zu einer steuerlichen Auf-
wertung der Vorsorgeformen, deren Begünstigungen un-
angetastet bleiben. Die isolierte Streichung des „Steuer-
privilegs“ der kapitalbildenden Lebensversicherung lässt
keinen systematischen Bezug erkennen und ist deshalb
willkürlich.

Die Angleichung der steuerlichen Rahmenbedingungen
wie auch mehr Steuergerechtigkeit und Transparenz las-
sen sich nur im Rahmen einer grundlegenden und syste-
matischen Neuordnung der Altersbesteuerung unter Ein-
beziehung aller Bereiche der Alterssicherung, d. h. auch
der gesetzlichen Rentenversicherung und der betrieb-
lichen Versorgungssysteme (Direktzusagen, Pensions-
und Unterstützungskassen, Direktversicherungen, Pen-
sionsfonds), verwirklichen. Allerdings sollte für eine
grundlegende Reform die anstehende Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zur Rentenbesteuerung ab-
gewartet werden.

Die Zurückstellung der geplanten Besteuerung von Ka-
pitallebensversicherungen sollte auch unter besonderer
Berücksichtigung der gegenwärtigen Bemühungen zur
Haushaltskonsolidierung möglich sein. Steuermehrein-
nahmen ließen sich wegen der Beschränkung der Neure-
gelung auf sog. Neuverträge ohnehin nur auf lange Sicht
realisieren.

Schreiben des Präsidenten des Bundesrates an den Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses vom 26. November
1999 – mit Abdruck an den Präsidenten des Deutschen Bundestages.


